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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sven-Christian Kindler,  
Dr. Konstantin von Notz, Dr. Tobias Lindner, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 19/2407 – 

Personelle Ausstattung des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches 
Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Der Deutsche Bundestag hat die Bundesregierung in seinem Antrag „Antisemi-
tismus entschlossen bekämpfen“ im Januar 2018 aufgefordert, einen Beauftrag-
ten für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus 
einzusetzen. Dem ist die Bundesregierung mit der Ernennung von Dr. Felix 
Klein nachgekommen. Der Beauftragte ist beim Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat angesiedelt.  

In dem Antrag auf Bundestagsdrucksache 19/444 heißt es: „Die/Der Antisemi-
tismusbeauftragte soll von einem unabhängigen Kreis beraten werden, der im 
Benehmen mit der/dem Beauftragten von der Bundesregierung berufen wird 
und sich aus jüdischen und nichtjüdischen Expertinnen und Experten aus Wis-
senschaft, Bildungspraxis und Zivilgesellschaft zusammensetzt. Die oder der 
Antisemitismusbeauftragte sollte sich schwerpunktmäßig folgenden Aufgaben 
widmen:  

 ressortübergreifende Koordination der Maßnahmen der Bundesregierung zur 
Bekämpfung des Antisemitismus,  

 Ansprechpartner/in für Belange jüdischer Gruppen und gesellschaftlicher Or-
ganisationen, auch international mit Blick auf die EU und UN,  

 Ansprechpartner/in und Vermittler/in für Antisemitismusbekämpfung durch 
Bund, Länder und Zivilgesellschaft,  

 Koordinierung einer ständigen Bund-Länder-Kommission mit Vertreterinnen 
und Vertretern der zuständigen Stellen,  

 Sensibilisierung der Gesellschaft für aktuelle und historische Formen des An-
tisemitismus durch Öffentlichkeitsarbeit sowie politische und kulturelle Bil-
dung;“ 

In dem Antrag ebenfalls formulierte Aufgabe des Beauftragten für jüdisches 
Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus ist neben Reaktion 
und Hilfe bei aktuellen antisemitischen Vorfällen auch die Ressort- und Bund-
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Länder-übergreifende Abarbeitung der Forderungen und Handlungsemfehlun-
gen des Ersten und Zweiten Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus 
(Bundestagsdrucksachen 17/7700 und 18/11970). Der Deutsche Bundestag hat 
in seinem Antrag zudem das Anliegen unterstützt, „die Arbeitsdefinition von 
Antisemitismus der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken in erwei-
terter Form politisch in Umlauf“ zu bringen und die Bundesregierung und den 
Beauftragten zur Erledigung weiterer Projekte aufgefordert. 

Antisemitismus ist in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft nicht hin-
nehmbar. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Antisemitismus zu be-
kämpfen, und nicht nur die von Jüdinnen und Juden. Antisemitismus ist ein 
Problem, das die gesamte Gesellschaft angeht und nur durch gemeinsame An-
strengungen von Staat, Organisationen, der Zivilgesellschaft und jeder einzel-
nen Bürgerin und jedem einzelnen Bürger nachhaltig angegangen und bekämpft 
werden kann. Mit Blick auf die deutsche Geschichte, die Vertreibung und mil-
lionenfache Ermordung von deutschen und anderen europäischen Jüdinnen und 
Juden während der Shoa, aber auch auf die aktuellen Zahlen zu antisemitischen 
Einstellungen sowie verbaler und tätlicher Gewalt ist es unser aller Verantwor-
tung, Aufgabe und Verpflichtung, gegen Antisemitismus in seinen verschiede-
nen Erscheinungsformen entschieden vorzugehen und ihn entschlossen zu be-
kämpfen. 

Aus Sicht der Fragesteller kommt dem Beauftragten der Bundesregierung beim 
Kampf gegen den Antisemitismus eine zentrale Rolle zu. Zu seinen wesentli-
chen Aufgaben wird es gehören, die Anstrengungen gegen Antisemitismus bun-
desweit und insbesondere zwischen dem Bund und den Ländern zu koordinie-
ren, auf aktuelle Entwicklungen schnell reagieren zu können und geeignete 
Maßnahmen gegen Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen auszu-
bauen und/oder auf den Weg zu bringen. Das Gelingen seiner Aufgaben ist da-
bei insbesondere auch von einer guten personellen und finanziellen Ausstattung 
abhängig.  

1. Wie viele Stellen mit welcher Eingruppierung und welchen Haushaltsmitteln 
sieht der Regierungsentwurf des Haushalts 2018 für die Staatsministerin und 
Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration vor?  

Der Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2018 sieht für Kapitel 0413 folgen-
den Personalhaushalt vor: 48 Planstellen ( 1x B 6, 3x B 3, 4x A 16, 12x A 15, 12x 
A 14, 3x A 13 h, 4x A 13 g, 2x A 12, 2x A 11, 1x A 9 g, 2x A 9 m, 1x A 8, 1x A 7) 
und 10 Stellen (2x E 15, 1x E 13, 2x E 12, 1x E 11, 2x E 9a, 2x E 8) 

Für diese Planstellen und Stellen stehen folgende Haushaltsmittel zur Verfügung: 

- Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten:  
(Titel 422 01): 2 662 T€ 

- Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Titel 428 01): 1 194 T€. 

2. Wie viele Stellen mit welcher Eingruppierung und welchen Haushaltsmitteln 
sieht der Regierungsentwurf des Haushalts 2018 für die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes vor?  

Der 2. Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2018 sieht für Kapitel 1715 fol-
genden Personalhaushalt vor: 27 Planstellen ( 1x B 3, 1 x A 16, 3x A 15, 7x A 14, 
4x A 13h, 2x A 13g, 2x A 12 , 1x A 11, 1x A 10, 1x A 9m, 3x A 7, 1x A 6m). 
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Für diese Planstellen stehen folgende Haushaltsmittel zur Verfügung: 

- Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Ti-
tel 422 01): 1786 T€ 

- Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Titel 428 01): 67 T€ 

- Für die Leiterin/den Leiter der Antidiskriminierungsstelle stehen 116 T€ zur 
Verfügung. 

3. Wie viele Stellen mit welcher Eingruppierung und welchen Projektmitteln 
sieht der Regierungsentwurf des Haushalts 2018 für den Beauftragten für 
jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus vor? 

Der 2. Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2018 sieht noch keine Stellen für 
den Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und 
den Kampf gegen Antisemitismus vor. Das Aufstellungsverfahren für den Bun-
deshaushalt 2018 ist aber noch nicht abgeschlossen. Der dem Deutschen Bundes-
tag hierzu vorgelegte 2. Regierungsentwurf befindet sich derzeit in den parlamen-
tarischen Beratungen. Regierungsseitig ist beabsichtigt, für die Beratungen im 
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages ergänzende Vorschläge zum 
Stellenhaushalt einzubringen.  

Konkrete Stellen für die Büromitarbeiter/-innen des Beauftragten wird der Stel-
lenplan des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat – BMI (Kapi-
tel 0612) dann aber nicht ausweisen; sie können aber der entsprechend beschlos-
senen Personalliste B (Drucksache des Haushaltsausschusses) entnommen wer-
den. 

Gesondert ausgewiesene Projektmittel für den Beauftragten für jüdisches Leben 
und den Kampf gegen Antisemitismus sieht der 2. Regierungsentwurf zum Bun-
deshaushalt 2018 nicht vor. 

4. Wie viele Stellen mit welcher Eingruppierung und welche Projektmittel sieht 
der Regierungsentwurf des Haushalts 2018 für den Beauftragten für Aus-
siedlerfragen und nationale Minderheiten vor? 

Im Stellenplan des BMI (Kapitel 0612) sind bereits Stellen für das Büro des Be-
auftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 
enthalten, die aber nicht konkret ausgewiesen sind. Dem Beauftragten ist derzeit 
ein persönliche/r Referent/in, ein/e Sachbearbeiter/in sowie eine Vorzimmerkraft 
zugeordnet. Die Mitarbeiter/innen sind jeweils Angehörige des BMI. Es ist ledig-
lich beabsichtigt, für den Beauftragten selbst eine Stelle im Haushaltsplan 2018 
auszubringen. Bisher wurde dafür keine Stelle benötigt, da die Funktion des Be-
auftragten bisher in Zugleichfunktion (Mitglied des Deutschen Bundestages, Par-
lamentarischer Staatssekretär) wahrgenommen wurde. 

Gesondert ausgewiesene Projektmittel für den Beauftragten der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten sieht der 2. Regierungsentwurf 
zum Bundeshaushalt 2018 nicht vor. 
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5. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass der Beauftragte für jüdisches 
Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus die Fülle seine 
Aufgaben mit dem ihm zugeordneten Personal erfüllen kann? 

Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den 
Kampf gegen Antisemitismus kann die verschiedenen Kompetenzen der Abtei-
lungen des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat nutzen und erhält 
auf diese Weise Unterstützung für seine Tätigkeit. Im Übrigen bleibt das Ergebnis 
der Beratungen zum Haushalt 2018 abzuwarten. 

6. Wie viele Stellen mit welcher Eingruppierung und welchen Haushaltsmitteln 
sah die Stelle des Sonderbeauftragten für Beziehungen zu jüdischen Organi-
sationen und Antisemitismusfragen im Auswärtigen Amt in den Haushalts-
jahren 2016 und 2017 vor?  

7. Wie viele Stellen mit welcher Eingruppierung und welchen Haushaltsmitteln 
sieht die Stelle des Sonderbeauftragten für Beziehungen zu jüdischen Orga-
nisationen und Antisemitismusfragen im Auswärtigen Amt im Regierungs-
entwurf des Haushalts 2018 vor, und wie sind die Planungen für das Haus-
haltsjahr 2019? 

Die Fragen 6 und 7 werden gemeinsam beantwortet. 

Die Dienstpostenausstattung für den Sonderbeauftragten für Beziehungen zu jü-
dischen Organisationen, Antisemitismusfragen, internationale Angelegenheiten 
der Sinti und Roma und Holocaust-Erinnerung und seinen unmittelbaren Mitar-
beiterstab ist seit 2016 weitestgehend konstant. Der Arbeitseinheit sind aktuell 
folgende Plan-/Stellen zugewiesen: 1x B 3, 0,5x A 15, 0,5x A 9g-12 (seit Au-
gust 2017), 1x E 8; zudem steht anteilig nach Bedarf für Registraturaufgaben eine 
Planstelle A 6m-A 8 zur Verfügung. Ab Juni 2018 soll der Personalanteil auf dem 
Dienstposten im gehobenen Dienst von 0,5 auf 0,3 leicht reduziert und gleichzei-
tig eine zusätzliche Planstelle A 9m-A 9m+Z zu 0,7 Personalanteil zugewiesen 
werden. Damit soll einer anstehenden Umverteilung von Aufgaben im Bereich 
des Holocaust-Gedenkens Rechnung getragen werden. Zusätzliche Plan-/Stellen 
für die Mitarbeit beim Sonderbeauftragten sind für die Haushalte 2018 und 2019 
nicht angemeldet. Die Personalbezahlung folgt den üblichen Tarifen des öffentli-
chen Dienstes. 

Die Sachmittelausstattung hat sich in den Jahren 2016 bis 2018 wie folgt entwi-
ckelt: Aus dem Titel 0502-687 15 (Förderung von Projekten zur Holocaust-Erin-
nerung) waren 2016 3 400 T€, 2017 4 650 T€ zur Bewirtschaftung durch den 
Sonderbeauftragten verfügbar; weitere Mittel aus dem genannten Titel wurden an 
anderer Stelle im Haus bewirtschaftet. Für 2018 sind vorbehaltlich des Abschlus-
ses des parlamentarischen Haushaltsverfahrens auf dem genannten Titel 6 400 T€ 
vorgesehen, die künftig auch ausschließlich durch den Sonderbeauftragten be-
wirtschaftet werden sollen. Darüber hinaus wurden im Titel 0502-687 12 (Son-
derprojekt Jüdische Gemeinde Thessaloniki) in den Jahren 2017 und 2018 je 
5 000 T€ für das Projekt „Holocaust Museum of Greece“ bereitgestellt. 

Ab 2019 sind strukturelle Veränderungen vorgesehen: Ein Teil der bisherigen 
Förderung wird als Pflichtbeitrag zur International Holocaust Remembrance  
Alliance aus dem Titel 0501-687 14 fortgeführt, sonstige Projekte werden weiter-
hin aus dem bisherigen Titel gefördert. Angaben zur Höhe der vorgesehenen 
Haushaltsmittel für 2019 können erst nach Vorlage eines konsentierten Regie-
rungshaushaltsentwurfs übermittelt werden. 
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8. In welchen konkreten Schritten wurde der Beschluss des Bundeskabinetts, 
die erweiterte Form der Antisemitismusdefinition der International Holo-
caust Remembrance Alliance (IHRA) zur Kenntnis zu nehmen, bisher im-
plementiert, und welche weiteren Schritte sind hierfür geplant (Kabinettssa-
che vom 18. September 2017, Datenblatt 18/05/077)? 

Mit Kabinettbeschluss vom 20. September 2017 ist die „Arbeitsdefinition Anti-
semitismus“ durch das Bundeskabinett zur Kenntnis genommen und entschieden 
worden, dass diese Definition politisch indossiert werden soll. Im Rahmen der 
entsprechenden Beteiligung aller Ressorts sind die Inhalte der Definition und die 
Begründung für deren Kenntnisnahme an alle Ressorts übermittelt und somit für 
weiteres Handeln in der jeweiligen Ressortzuständigkeit bereits zur Verfügung 
gestellt worden. Die „Arbeitsdefinition Antisemitismus“ der International Holo-
caust Remembrance Alliance wird durch die einzelnen Ressorts in jeweils eigener 
Zuständigkeit ebenso angewandt wie andere definitorische Ansätze. Zu diesen 
zählt insbesondere auch der umfassendere und differenzierte Ansatz des Unab-
hängigen Expertenkreises Antisemitismus. In welcher Weise die einzelnen Res-
sorts die jeweiligen definitorischen Ansätze anwenden, hängt von den jeweiligen 
konkreten inhaltlichen Fragen und Problemstellungen ab und erfolgt in Eigenver-
antwortung der Ressorts.
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